


 

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der 
EWS zur Gasversorgung von Haushalts- und 
Gewerbekunden ohne Leistungsmessung 
 
1. Geltungsbereich und Änderungen der AGB 
1.1 Die AGB regeln das zwischen dem Kunden und den EWS be-

gründete Kundenverhältnis bezüglich der Gasversorgung der 
im Auftrag benannten Abnahmestelle. 

1.2 Änderungen und Nebenabreden zu den AGB, auch, sofern sie 
sich aus den AGB des Kunden ergeben, bedürfen der schriftli-
chen Bestätigung durch die EWS. 

1.3 Die EWS sind berechtigt, die AGB zu ändern. Gehen die Ände-
rungen zu Lasten des Kunden, werden die EWS diese dem 
Kunden mindesten 6 Wochen vor deren Gültigkeit schriftlich 
mitteilen. Der Kunde wird in jeder Änderungsmitteilung geson-
dert auf sein Widerspruchsrecht hingewiesen, von dem er bin-
nen 4 Wochen nach Erhalt der Mitteilung in schriftlicher Form 
gegenüber den EWS Gebrauch machen kann. 

2. Etablierung des Kundenverhältnisses, Gaslieferun gsbe-
ginn 

2.1 Der das Kundenverhältnis begründende Vertrag kommt durch 
die Auftragserteilung des Kunden mittels des hierfür vorgese-
henen Formulars schriftlich oder via Internet und eine an-
schließende Vertragsannahme durch die EWS zustande, wel-
che die EWS dem Kunden schriftlich bestätigen werden. Die 
EWS behalten sich das Recht vor, die Bonität des Kunden zu 
prüfen und gegebenenfalls eine Auftragsannahme zu verwei-
gern. 

2.2 Voraussetzung für die Belieferung ist die Zulassung zur Belie-
ferung durch den Netzbetreiber nach dem Standardlastprofil.  

2.3 Sobald den EWS die notwendigen Bestätigungen des Vorver-
sorgers und des örtlichen Netzbetreibers des Kunden vorlie-
gen, werden diese dem Kunden die Aufnahme der Gasversor-
gung schriftlich anzeigen. 

3. Vertragslaufzeit, Umzug des Kunden, Kündigung 
3.1 Das Vertragsverhältnis besteht auf unbestimmte Zeit und ist 

beidseitig unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wo-
chen zum Monatsende, erstmals jedoch 3 Monate nach Auf-
nahme der Gaslieferung, ohne Angabe von Gründen schriftlich 
kündbar.  

3.2 Bei Umzug des Kunden erfolgt kein automatischer Vertragsab-
schluss für die neue Verbrauchsstelle. Der Kunde teilt den 
EWS den Umzugstermin mindestens drei Wochen vor dem 
Umzug mit, der Vertrag erlischt zum Umzugstermin. Erfolgt die 
Mitteilung verspätet oder gar nicht, so haftet der Kunde gegen-
über den EWS für das an der ursprünglichen Abnahmestelle 
durch Dritte entnommene Gas. 

3.3 Das Recht zur fristlosen Kündigung bleibt unberührt. Die EWS 
sind zu einer fristlosen Kündigung insbesondere dann berech-
tigt, wenn der Kunde trotz schriftlicher Mahnung Abschlagszah-
lungen oder Abrechnungsbeträge nicht leistet oder schuldhaft 
Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder Anbringung der 
Messeinrichtungen verwendet.      

4. Gesetzliche oder behördliche Umlagen, Entgelte u nd öf-
fentliche Abgaben; Preisanpassung, Energiesteuer-
Hinweis 

4.1 Die jeweils vereinbarten Preise sind Bruttopreise. Der Arbeits-
preis beinhaltete die Netznutzungsentgelte, Energiesteuer, 
Konzessionsabgaben, der Grundpreis die Entgelte für Mess-
stellenbetrieb und Messung. 

4.2 Erhöhen oder ermäßigen sich im Zusammenhang mit der Gas-
versorgung a) gesetzliche Abgaben, Steuern oder andere ge-
setzlich oder behördlich angeordnete Entgelte oder Umlagen 
oder werden diese eingeführt, oder b) die Gestehungskosten 
der Gasversorgung, insbesondere die Kosten für den Erwerb 

von Gas, für die Gaserzeugung und für die Netznutzung, so 
können die EWS den Gaspreis nach billigem Ermessen im 
Sinne des § 315 BGB entsprechend erhöhen bzw. ermäßigen. 
Die EWS werden den Kunden gemäß § 5 Abs. 2 und 3 der 
GasGVV mit einer Ankündigungsfrist von 6 Wochen über eine 
Preisänderung schriftlich informieren. 

4.3 Ungeachtet der Mindestvertragslaufzeit gemäß Ziffer 3.1 wird 
dem Kunden bei einer Preisänderung ein außerordentliches 
Kündigungsrecht von vier Wochen zum Monatsende einge-
räumt.  

4.4 Hinweis gem. § 107 Abs. 2 der Energiesteuer-
Durchführungsverordnung (EnergieStV): Steuerbegünstigtes 
Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, 
es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energie-
steuergesetz oder der Energiesteuer-
Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung 
als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifels-
fällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt. 

5. Abrechnung, Abschlagszahlungen, Rechnungslegung 
5.1 Innerhalb eines Abrechnungszeitraums, der 12 Monate nicht 

wesentlich überschreiten sollte, berechnen die EWS monatli-
che Abschlagszahlungen. Die Höhe der Abschlagszahlung wird 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeit-
raum angesetzt. Ändert sich der Gaspreis gem. Ziffer 4.1, so 
werden die Abschlagszahlung entsprechend angepasst.  

5.2 Grundlage der Abrechnung ist die Anzahl der Kilowattstunden 
(kWh), die sich aus der Multiplikation der am Zähler abgelese-
nen Kubikmeter mit dem vom Netzbetreiber letztgenannten 
Umrechnungsfaktor ergibt. Sollten keine abgelesenen Zähler-
stände vorliegen, so ist eine Schätzung seitens der EWS zu-
lässig. 

5.3 Erteilt der Kunde den EWS eine Einzugsermächtigung, so wer-
den die Abschläge jeweils zwischen dem 15. und 25. eines 
Monats, die Abrechnungsbeträge nach Übersendung einer Ab-
rechnung von dem im Auftrag angegebenen Konto eingezo-
gen, Abrechnungsgutschriften eben dort gutgeschrieben. Liegt 
keine Einzugsermächtigung vor, so geht der Kunde mit Auf-
tragserteilung die Verpflichtung ein, die Abschläge in mitgeteil-
ter Höhe monatlich zu überweisen. 

5.4 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsauf-
schub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthaf-
te Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder so-
fern der in einer Rechnung ausgewiesene Verbrauch ohne er-
sichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleich-
bare Verbrauch des vorherigen Abrechnungszeitraums ist und 
der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und 
solange nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrich-
tung durch die Nachprüfung festgestellt ist.  

5.5 Gegen Ansprüche der EWS kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet 
werden. 

6. Haftung 
6.1 Bei Unterbrechungen und Unregelmäßigkeiten in der Gasver-

sorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des 
Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, die 
EWS von der Leistungspflicht befreit.  

6.2 Die EWS werden dem Kunden auf Verlangen schnellstmöglich 
über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetrei-
ber zusammenhängenden Tatsachen Auskunft erteilen, soweit 
sie den EWS bekannt sind bzw. in zumutbarer Weise von den 
EWS aufgeklärt werden können. 

6.3 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben un-
berührt.    

7. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder der AGB 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben 
die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Entsprechendes 
gilt im Falle einer Regelungslücke. 

 


